
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Judith Skudelny, Frank Sitta,
Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/24800 –

Fröhliche Weihnachten nicht überall – ein Blick auf Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür. Dieses Jahr wird Weihnachten 
allerdings von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über-
schattet. Bei einer Verlängerung des „Lockdown light“ drohen enorme Verlus-
te in der Wirtschaft. Besonders hervorzuheben sind hier der Einzelhandel, die 
Gastronomiebranche oder die Veranstaltungswirtschaft. Allein der Einzelhan-
del generiert im Weihnachtsgeschäft ein Sechstel des Jahresumsatzes (https://
www.stern.de/wirtschaft/news/weihnachten--das-fest-als-milliardengeschaeft-
6566162.html). Abhilfe könnte nach Ansicht der Fragesteller die Flexibilisie-
rung der Ladenöffnungszeiten schaffen, wodurch sich die Enge in den Innen-
städten und öffentlichen Verkehrsmitteln entzerren lassen würden. Branchen, 
die im Dezember 2020 weiterhin einem faktischen Berufsverbot unterliegen 
wie beispielsweise das Schaustellergewerbe und die Veranstaltungswirtschaft 
blicken in eine ungewisse Zukunft. Informationen über Hilfsmaßnahmen sei-
tens der Bundesregierung, die speziell den umsatzstarken Dezember berück-
sichtigen, liegen den Fragestellern darüber derzeit nicht vor.

Reisebeschränkungen als Teil des Maßnahmenpakets gegen die Ausbreitung 
des Coronavirus könnten auch viele Deutsche im Auslandseinsatz treffen. Da-
zu zählen die deutschen Soldatinnen und Soldaten, aber auch Freiwilligen-
dienstleistende. Aufgrund der Quarantäneregeln könnten dieses Jahr noch 
mehr von ihnen Weihnachten in der Ferne verbringen müssen.

Neben den pandemiebedingten Besonderheiten dieses Jahr für die Wirtschaft 
stellt die Weihnachtszeit jedes Jahr die Umwelt und die Abfallwirtschaft vor 
viele Herausforderungen. So sind Insekten durch Weihnachtsbeleuchtung ei-
ner verstärkten Lichtverschmutzung ausgesetzt. Das hohe Abfallaufkommen 
durch Verpackungsmüll und Weihnachtsbäume erfordert von der Abfallwirt-
schaft eine logistische Meisterleistung. Bei der Vermeidung von negativen 
Folgen für die Umwelt sollten nach Ansicht der Fragesteller Institutionen im 
Verantwortungsbereich der Bundesregierung mit gutem Beispiel vorangehen 
und den Materialverbrauch minimieren und, wo möglich, auf umweltschonen-
dere Varianten der Kommunikation (z. B. digitale Grußbotschaften) auswei-
chen. Bürgerinnen und Bürger sollten aus Sicht des Fragestellers aufgeklärt 
werden, wie man negative Folgen durch die Weihnachtszeit minimieren kann 
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und was die Bundesregierung in diesem Bereich tut. Hierfür werden weitere 
Informationen benötigt.

 1. Wie hoch sind die Kosten der Bundesministerien und Bundesbehörden 
für

a) Portokosten (bitte die Kosten unter Angabe der Jahre 2017 bis 2020 
nach Monaten und Bundesministerien und Bundesbehörden aufge-
schlüsselt angeben),

b) Postkarten (bitte die Anzahl und Kosten unter Angabe der Jahre 2017 
bis 2020 nach Monaten und Bundesministerien und Bundesbehörden 
aufgeschlüsselt angeben),

c) Briefe (bitte die Anzahl und Kosten unter Angabe der Jahre 2017 bis 
2020 nach Monaten und Bundesministerien und Bundesbehörden 
aufgeschlüsselt angeben),

Die Fragen 1a bis 1c werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung ist es weitestgehend nicht möglich, die Kosten für Weih-
nachtspost zu ermitteln.

d) Weihnachtsdekoration (bitte die Kosten unter Angabe der Jahre 2017 
bis 2020 nach Monaten und Bundesministerien und Bundesbehörden 
aufgeschlüsselt angeben),

Es wird auf die Anlage 1 verwiesen. Auf eine Aufschlüsselung nach Monaten 
wird bei dieser Frage verzichtet, da die Kosten erfahrungsgemäß nur zum Jah-
resende bzw. zu Beginn des Folgejahres anfallen.

e) Druckkosten (bitte die Kosten unter Angabe der Jahre 2017 bis 2020 
nach Monaten und Bundesministerien und Bundesbehörden aufge-
schlüsselt angeben),

Der Bundesregierung ist es weitestgehend nicht möglich, weihnachtsbezogene 
Druckkosten zu ermitteln. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage auf Drucksache 19/16549 verwiesen.

f) Veranstaltungen (bitte die Anzahl und Kosten unter Angabe der Jahre 
2017 bis 2020 nach Monaten und Bundesministerien und Bundesbe-
hörden aufgeschlüsselt angeben),

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frage auf weihnachtsbezogene Ver-
anstaltungen bezieht. Es wird auf die Anlage 2 verwiesen. Auf eine Aufschlüs-
selung nach Monaten wird bei dieser Frage verzichtet, da die Kosten erfah-
rungsgemäß nur zum Jahresende bzw. zu Beginn des Folgejahres anfallen.

g) sonstige Kosten mit Weihnachtsbezug (bitte angeben, welche Kosten 
unter dem Punkt zusammengefasst werden, die Kosten unter Angabe 
der Jahre 2017 bis 2020 nach Monaten und Bundesministerien und 
Bundesbehörden aufgeschlüsselt)?

Es wird auf die Anlage 3 verwiesen. Auf eine Aufschlüsselung nach Monaten 
wird bei dieser Frage verzichtet, da die Kosten erfahrungsgemäß nur zum Jah-
resende bzw. zu Beginn des Folgejahres anfallen.
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 2. Wie viel digitale Grußbriefe versenden die Bundesministerien und Bun-
desbehörden im Dezember (bitte die absoluten Zahlen 2017 bis 2020 und 
im Vergleich zur postalischen Versendung angeben)?

Der Bundesregierung ist es nicht möglich zu ermitteln, wie viele digitale Gruß-
briefe versendet werden.

 3. Hat die Bundesregierung Vorschriften zur Reduzierung von Lichtver-
schmutzung für Bundesministerien, Bundesbehörden, Bundesgebäude, 
und wenn ja, welche?

 4. Hat die Bundesregierung die Länder und Kommunen dazu aufgefordert, 
Lichtverschmutzung zu reduzieren, und wenn ja, wie?

Die Fragen 3 und 4 werden gemeinsam beantwortet.
Die Reduzierung schädlicher Wirkungen von künstlichem Licht auf Mensch 
und Umwelt ist Gegenstand von bestehenden und geplanten Regelungen des 
Fachrechts. Regelungen gibt es im Immissionsschutzrecht, Baurecht und Ar-
beitsrecht. Die Bundesregierung stimmt aktuell den Entwurf eines Insekten-
schutzgesetzes ab, der zeitnah im Kabinett beschlossen werden soll mit dem 
Ziel, dass dieses Gesetz in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann, 
und der artenschutzrechtliche Regelungen zum Schutz von Tieren und Pflanzen 
vor den nachteiligen Auswirkungen von Beleuchtungen vorsieht.
Gerade aktuell spielt die schädliche Wirkung von künstlichem Licht auf Insek-
ten eine besondere Rolle. Die Umstellung auf insektenfreundliche Lichtquellen 
gehört daher zu den zentralen Maßnahmen des Aktionsprogramms Insekten-
schutz, das die Bundesregierung am 04. September 2019 beschlossen hat. Gera-
de bei der Gestaltung und dem Betrieb öffentlicher Straßen- und Wegebeleuch-
tung sowie der Beleuchtung öffentlicher Gebäude sollen Potenziale zur Vermei-
dung der Lichtverschmutzung stärker ausgeschöpft und technische Möglichkei-
ten weiterentwickelt werden. In den Ländern und Kommunen gibt es bereits 
heute zahlreiche Beispiele, die die Umweltauswirkungen von künstlichem 
Licht und Lichtanlagen auf Insekten in den Blick nehmen und Strategien zur 
Eindämmung der schädlichen Wirkung entwickeln.

 5. Liegen der Bundesregierung ökobilanzielle Vergleiche von natürlichen 
Weihnachtsbäumen und künstlichen Weihnachtsbäumen vor, und wenn 
ja, welche, und welche Schlüsse zieht die Bundesregierung daraus (bitte 
Titel, Jahr, Autor der Studien angeben)?

Deutschlandweit wurden in den Jahren 2018 und 2019 nach Angaben des EHI 
Retail Institute, Forschungs- und Bildungsinstitut für den Handel und seine 
Partner, knapp 30 Mio. Weihnachtsbäume verkauft (EHI Retail Institute 
(2020)). Zwischen 23 und 26 Mio. Weihnachtsbäume sollen nach Angaben der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in deutschen Wohnzimmern ste-
hen (SDW 2020). Zur ökologischen Bewertung von Weihnachtsbäumen liegen 
der Bundesregierung keine eigenen Studien vor.
Grundsätzlich kann bei dem Kauf von Weihnachtsbäumen auf Anbaumethoden 
nach ökologischen Prinzipien geachtet werden. Ökologisch angebaute Bäume 
sind am Bio- oder Öko-Siegel zu erkennen. Zu den vertrauenswürdigen Siegeln 
zählen Bio-, Bioland-, Naturland-, Demeter-, FSC- oder PEFC-Siegel.
Der „Weihnachtsbaumrechner“ der schweizerischen Beratungsfirma ESU-
Services (2020) kommt beim Vergleich von zwei Meter hohen Weihnachtsbäu-
men aus dem Wald, aus Plantagen, einer Mietvariante und zwei Kunstvarianten 
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(PVC-Stahl, PE) zu einem differenzierten Ergebnis bei den Kriterien Umwelt-
belastung und CO2-Fußabdruck. So schneiden sowohl in der Gesamtbewertung 
der Umweltbelastung als auch im CO2-Fußabdruck die Plantagen-Weihnachts-
bäume (extensiv/regional, vgl. zu o. g. zertifizierten Plantagen und intensiv/
international) schlecht ab, besonders der importierte Weihnachtsbaum. Gründe 
hierfür sind Umweltbelastungen aus Düngung und Pflanzenschutz, die auch in 
extensiven Plantagen in bestimmtem Umfang erforderlich sind. Der ungedüng-
te und unbehandelte Waldbaum schneidet insgesamt am besten ab, auch gegen-
über dem Mietbaum, bei dem die Lagerung über das Jahr zusätzliche Belastun-
gen verursacht. Die künstlichen Bäume haben einen hohen CO2-Fußabdruck, 
insbesondere die Baumproduktion und Entsorgung verursacht höhere CO2-
Emissionen. Pluspunkte für die künstlichen Weihnachtsbäume sind geringere 
Emissionen beim Transport, da diese wiederverwendet werden.
Insgesamt ist nach den Ergebnissen der ungedüngte, unbehandelte Weihnachts-
baum aus dem nahegelegenen Wald ökologisch am vorteilhaftesten, aber auch 
der Mietbaum weist deutliche Vorteile auf. Der importierte und intensiv behan-
delte Plantagenbaum schneidet ungünstig ab. Der künstliche PE-Weihnachts-
baum hat den höchsten CO2-Fußabdruck und weist daher auch ökologische 
Nachteile auf. Der Baum aus extensiver, regionaler Plantage und der künstliche 
Stahl-PVC-Baum landen im Mittelfeld. Die Literaturangaben befinden sich we-
gen Mehrfachzitierungen (auch in den Antworten zu den Fragen 7 und 8) in 
Anlage 6.

 6. Wie viele Weihnachtsbäume wurden in Bundes- und Landesforstbetriebe 
geschlagen, und welcher Erlös ergab sich daraus (bitte die Erlöse und 
Anzahl aufgeschlüsselt nach den Jahren 2017 bis 2020 und Betrieb ange-
ben)?

Die der Bundesregierung vorliegenden Angaben zum Weihnachtsbaumverkauf 
sind Anlage 4 wiedergegeben. Angaben zum Jahr 2020 sind unvollständig, da 
die Saison noch läuft.
Angesichts der insgesamt in Deutschland verkauften Menge an Weihnachtsbäu-
men ist diese Zahl vernachlässigbar gering.
In den Bundesforstbetrieben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben werden 
keine Weihnachtsbäume gewerblich angebaut.

 7. Welche Auswirkungen haben nach Kenntnisstand der Bundesregierung 
Trockenheit und Schädlingsbefall auf Bäume, die für den Gebrauch als 
Weihnachtsbäume gepflanzt wurden (bitte die Quelle inklusive Titel, 
Jahr, Autor angeben)?

Unter den Nadelbäumen, die in Deutschland als Weihnachtsbäume genutzt wer-
den, hat die Nordmannstanne (Abies nordmanniana) aus Weihnachtsbaumplan-
tagen mit etwa 75 Prozent Anteil eine überragende Bedeutung (Jagel und Dör-
ken 2019, SDW 2020). Die im westlichen Kaukasus und Nordosten Anatoliens 
(Türkei) meist in Höhen zwischen 400 und 2000 m ü. NN beheimatete Tannen-
art gilt als vergleichsweise trockenheitstolerant (Aussenac 2002, Caudullo und 
Tinner, 2015; George et al. 2015, de Avila und Albrecht 2017). Dies gilt aber 
für etablierte, mehrjährige Bäume, die dann meist ein tiefes Pfahlwurzelsystem 
entwickeln und Wasserressourcen in tieferen Bodenschichten erschließen. Jün-
gere Bäume im Alter bis ca. drei bis fünf Jahren mit noch oberflächlichem 
Wurzelsystem sind anfälliger für Trockenheit, sodass es hier zu Schädigungen 
und Absterbeerscheinungen durch Kavitation (Embolien durch Lufteintritt in 
die wasserleitenden Tracheiden, „Hydraulic failure“, Rosner et al. 2019) und/
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oder gestörte Kohlenstoffernährung (fehlende CO2-Aufnahme bei durch Tro-
ckenheit geschlossenen Spaltöffnungen, „Carbon starvation“, McDowell und 
Sevanto 2010) und vermindertes Wachstum kommen kann. Diese beiden Pro-
zesse vermindern auch die Fähigkeit von Nadelbäumen wie der Nordmannstan-
ne, sich gegen Schaderreger (Insekten und Pilze) zu verteidigen (z. B. Hlasny et 
al. 2019). Graduelle Qualitätsverluste an angebotenen Weihnachtsbäumen 
durch Trockenheit wie Nadelinnenschütte (Verlust der inneren Nadeln) oder 
hellere Nadelfärbung kommen in Einzelfällen vor, haben aber keine starke Aus-
wirkung auf das aktuelle Angebot (SDW 2020). Eine Übersicht über die wich-
tigsten Krankheiten und Schädlinge an Weihnachtsbaumkulturen der Baumar-
ten Nordmanns-tanne (Abies nordmanniana), Edeltanne (Abies procera), 
Colorado-Tanne (Abies concolor), Gemeine Fichte (Picea abies) und Stechfich-
te (Picea pungens) mit Literaturangaben zur Tabelle findet sich in der Anlage 5. 
Die in den Antworten auf die Fragen 5 und 7 zitierte Literatur und Quellenan-
gaben finden sich in Anlage 6.

 8. Wie viel Bäume sind nach Kenntnisstand der Bundesregierung aufgrund 
von Trockenheit und Schädlinge nicht zum Verkauf angeboten worden 
(bitte nach den Jahren 2017 bis 2020 aufschlüsseln)?

Absterbeerscheinungen wurden in den Jahren 2018 und 2019 an den in dieser 
Zeit neu angepflanzten Kulturen beobachten, weniger in den älteren Beständen. 
Von den 30.000 bis 50.000 ha Plantagenflächen waren regional besonders Plan-
tagen in Nord- und Ostdeutschland betroffen, weniger die Hauptanbaugebiete 
in Südwestfalen mit 18.000 ha Fläche (Nordrhein-Westfalen, Jagel und Dörken 
2019, SDW 2020). Flächenangaben zum Umfang der Schäden sind nicht mit 
ausreichender Sicherheit zu beziffern. Bei einer mittleren Anzuchtdauer von 
zwölf Jahren für einen Baum mit 1,5 bis 2 m Höhe ist das aktuelle Angebot 
aber nur gering betroffen. Einschränkungen im Angebot aus inländischer Er-
zeugung sind daher mit einem zeitlichen Verzug von acht bis zehn Jahren zu 
erwarten. Die Quellenangabe befindet sich in der Anlage 6.

 9. Wie viel Weihnachtsbäume werden jährlich nach Deutschland importiert 
(bitte nach Baumart, Herkunft, Menge und den Jahren 2017 bis 2020 auf-
schlüsseln)?

Die nachfolgende Übersicht zeigt die deutschen Einfuhren von Weihnachtsbäu-
men (Warennummer 0604 20 20 des Warenverzeichnisses für die Außenhan-
delsstatistik) in den Jahren 2017 bis 2019. Daten für das Jahr 2020 liegen der-
zeit nur bis einschließlich September vor. In den ersten neun Monaten des Jah-
res 2020 wurden keine Weihnachtsbäume eingeführt. Die Daten sind der Au-
ßenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamtes entnommen. Eine Untertei-
lung der eingeführten Weihnachtsbäume nach Baumarten wird dort nicht vorge-
nommen.

Land 2017 2018 2019
Stück

Dänemark 2.060.136 2.241.802 2.012.546
Polen 69.325 162.865 162.665
Niederlande 88.890 173.501 106.551
Belgien 10.884 9.045 8.520
Frankreich - - 1.259
Österreich 8.682 7.363 878
Tschechische Republik - 257 519
Lettland - - 454
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Land 2017 2018 2019
Stück

Ungarn 2.420 35 80
Slowenien - - 11
Vereinigtes
Königreich - - 1

Norwegen 2 2 -
Rumänien - 1 -
Volksrepublik China 311 - -
Insgesamt 2.240.650 2.594.871 2.293.484
Quelle: Statistisches Bundesamt

10. Wie viel Abfallaufkommen wird nach Kenntnisstand der Bundesregie-
rung registriert (bitte die Menge für die Jahre 2017 bis 2020 nach Mona-
ten und Abfallart aufgeschlüsselt angeben)?

11. Wie groß ist der Anteil des Abfallaufkommens im Dezember an der 
Menge des Gesamtabfallaufkommen des Jahres (bitte die Menge im De-
zember und absoluter Menge unter Angabe der Jahre 2017 nach 2020 
nach Monaten und Abfallart aufgeschlüsselt angeben)?

Die Fragen 10 und 11 werden gemeinsam beantwortet.
Vor dem Hintergrund des Themas der Anfrage, der Vorbemerkungen sowie der 
Fragestellungen wird davon ausgegangen, dass die Fragen auf die haushaltsty-
pischen Siedlungsabfälle abzielen. Diese werden im Folgenden aufgeschlüsselt.
Im Jahr 2017 fielen in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesam-
tes 46,1 Mio. Tonnen haushaltstypische Siedlungsabfälle an (Quelle: Destatis, 
Abfallbilanz 2017). Davon waren 14,1 Mio. Tonnen Hausmüll und hausmül-
lähnliche Gewerbeabfälle gemeinsam über die öffentliche Müllabfuhr einge-
sammelt, 2,6 Mio. Tonnen Sperrmüll, 4,5 Mio. Tonnen Abfälle aus der Bioton-
ne, 5,9 Mio. Tonnen biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle (einschließ-
lich Friedhofsabfälle) und 19 Mio. Tonnen getrennt gesammelte Fraktionen 
(2,6 Mio. Tonnen Glas, 7,8 Mio. Tonnen Papier, Pappe und Kartonagen, 
5,7 Mio. Tonnen gemischte Verpackungen/Wertstoffe, 0,65 Mio. Tonnen Elek-
troaltgeräte und 2,25 Mio. Tonnen Sonstiges (Verbunde, Metalle, Textilien 
usw.)).
Im Jahr 2018 fielen in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesam-
tes 44,4 Mio. Tonnen haushaltstypische Siedlungsabfälle an (Quelle: Destatis, 
Abfallbilanz 2018). Davon waren 13,5 Mio. Tonnen Hausmüll und hausmül-
lähnliche Gewerbeabfälle gemeinsam über die öffentliche Müllabfuhr einge-
sammelt, 2,7 Mio. Tonnen Sperrmüll, 4,4 Mio. Tonnen Abfälle aus der Bioton-
ne, 5,6 Mio. Tonnen biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle (einschließ-
lich Friedhofsabfälle) und 18,2 Mio. Tonnen getrennt gesammelte Fraktionen 
(2,5 Mio. Tonnen Glas, 7,5 Mio. Tonnen Papier, Pappe und Kartonagen, 
5,3 Mio. Tonnen gemischte Verpackungen/Wertstoffe, 0,7 Mio. Tonnen Elek-
troaltgeräte und 2,2 Mio. Tonnen Sonstiges (Verbunde, Metalle, Textilien 
usw.)).
Diese Daten werden jährlich ermittelt. Eine Aufschlüsselung nach Monaten ist 
in der Abfallstatistik nicht vorgesehen. Daten für die Jahre 2019 und 2020 wer-
den erst in den Jahren 2021 bzw. 2022 vorliegen.
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12. Erwartet die Bundesregierung Lieferengpässe im Dezember 2020 im 
Einzelhandel im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, und wenn ja, 
welche?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse zu möglichen Lieferengpässen 
im Dezember 2020 im Einzelhandel im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie vor.

13. Mit welchem Umsatz in der Gastronomiebranche rechnet die Bundes-
regierung im Dezember 2020 (bitte die Vergleichswerte Dezember 2019 
angeben)?

Der Bundesregierung liegen für eine Einschätzung des Umsatzes der Gastrono-
miebranche im Dezember 2020 keine Erkenntnisse aus amtlichen Quellen vor.

14. Wie schätzt die Bundesregierung die Umsatzeinbußen durch ausfallende 
Weihnachts- und Silvesterveranstaltungen 2020 für die Gastronomie- 
und Veranstaltungswirtschaft ein?

Der Bundesregierung liegen für eine Einschätzung der Umsatzeinbußen durch 
ausfallende Weihnachts- und Silvesterveranstaltungen 2020 für die Gastrono-
mie- und Veranstaltungswirtschaft keine hinreichenden Erkenntnisse aus amtli-
chen Quellen vor.
Laut statistischem Bundesamt erzielte die Gastronomie im Dezember 2019 
rund 9,1 Prozent ihres Jahresumsatzes (ca. 6 Mrd. Euro). Bis einschließlich Be-
richtsmonat September 2020 betrug der Umsatzrückgang in der Gastronomie 
gegenüber dem betreffenden Vorjahreszeitraum rund 26,6 Prozent.

15. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung im Falle einer Verlänge-
rung des Lockdown für das Gastronomie-, Veranstaltungs- und Schau-
stellergewerbe?

Welche Maßnahmen werden und wurden dabei im Bundeskabinett und 
mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder be-
reits diskutiert?

Die Bundeskanzlerin hat am 25. November 2020 mit den Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder vereinbart, dass die Novemberhilfe in den De-
zember auf Basis der Novemberhilfe verlängert und das Regelwerk der Über-
brückungshilfe III entsprechend angepasst wird. Die Abstimmung innerhalb der 
Bundesregierung zur praktischen Umsetzung dieser Vereinbarung dauert an.
Die Novemberhilfe (bzw. nunmehr auch die Dezemberhilfe) des Bundes richtet 
sich an Unternehmen, Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen (im 
Folgenden der Einfachheit halber „Unternehmen“ genannt), die von den tempo-
rären Schließungen direkt, indirekt oder mittelbar betroffen sind.
Damit den betroffenen Unternehmen einfach und unbürokratisch geholfen wer-
den kann, wird die Hilfe als einmalige Kostenpauschale ausbezahlt. Konkret 
werden mit der November- und der Dezemberhilfe Zuschüsse von bis zu 
75 Prozent des Umsatzes aus November bzw. Dezember 2019 anteilig für die 
Anzahl an Tagen der Schließung im November bzw. Dezember 2020 gewährt.
Antragsberechtigt sind zum einen solche Unternehmen, die aufgrund der Be-
schlüsse des Bundes und der Länder vom 28. Oktober 2020 bzw. vom 25. No-
vember 2020 ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten und somit direkt betrof-
fen sind, darunter die Gastronomiebetriebe und die Schausteller. Auch Beher-
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bergungsbetriebe und Veranstaltungsstätten werden als direkt betroffene Unter-
nehmen angesehen.
Bei der Anrechnung von aktuellen Umsätzen gilt für Gastronomiebetriebe 
(Restaurants, aber auch Bäckereien und Konditoreien mit Cafébetrieb) eine 
Sonderregelung, wenn sie Speisen im Außerhausverkauf anbieten. Hier wird 
die Umsatzerstattung auf 75 Prozent derjenigen Umsätze im Vergleichszeit-
raum 2019 begrenzt, die damals dem vollen Mehrwertsteuersatz unterlagen, al-
so die im Restaurant verzehrten Speisen und entsprechenden Getränke. Damit 
werden die Umsätze des Außerhausverkaufs – für die der ermäßigte Mehr-
wertsteuersatz gilt – herausgerechnet. Im Gegenzug werden diese Umsätze des 
Außerhausverkaufs während der Schließungen von der Umsatzanrechnung aus-
genommen. Damit begünstigen wir die Ausweitung dieses Geschäfts.
Auch mittelbar (nur über Dritte) betroffene Unternehmen sind antragsberech-
tigt, wenn sie regelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze durch Lieferung und Leis-
tungen im Auftrag von Unternehmen, die direkt von den Maßnahmen betroffen 
sind, über Dritte erzielen. Dritte können zum Beispiel Veranstaltungsagenturen 
sein. Das hilft zum Beispiel vielen Betroffenen aus der Kultur- und Veranstal-
tungswirtschaft wie Tontechnikerinnen und Tontechnikern, Bühnenbauerinnen 
und Bühnenbauern sowie Beleuchterinnen und Beleuchtern.
Diese mittelbar Betroffenen müssen zweifelsfrei nachweisen, dass sie wegen 
der Schließungsverordnungen vom 28. Oktober 2020 und 25. November 2020 
einen Umsatzeinbruch von mehr als 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erlei-
den.
Nähere Informationen zu den Programmen und zum Stand der Antragsstellun-
gen sowie Auszahlungen sind auf der Internetseite des Bundeswirtschaftsminis-
teriums abrufbar (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de).

16. Plant die Bundesregierung eine Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten 
im Restjahr 2020 oder 2021, und wenn nein, warum nicht?

Nein.
Der Bund kann mangels Gesetzgebungskompetenz keine Regelungen zu den 
Ladenöffnungszeiten in Deutschland treffen.
Im Zuge der Föderalismusreform hat der Bund im Jahr 2006 den Ländern die 
Zuständigkeit für den Ladenschluss übertragen. Die Länder können eine Flexi-
bilisierung der Ladenöffnungszeiten unter Berücksichtigung des verfassungs-
rechtlichen Sonntagsschutzes regeln.
Das Ladenschlussgesetz des Bundes findet nur noch in Bayern Anwendung; 
der Bund kann aber wegen des Gesetzgebungsrechts der Länder keine wesentli-
chen Änderungen des Gesetzes mehr vornehmen.

17. Wie viele Bundeswehrsoldaten befinden sich zu Heiligabend 2020 im 
Auslandseinsatz und im Vergleich zum Vorjahr?

Mit Stichtag 03. Dezember 2020 werden sich voraussichtlich ca. 3.390 Solda-
tinnen und Soldaten am Heiligen Abend 2020 in einer besonderen Auslandsver-
wendung befinden. Zahlen zum Vorjahr können nicht valide ermittelt werden.
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18. Wie viele Bundesfreiwilligendienstbeschäftigten befinden sich zu Heilig-
abend 2020 im Auslandseinsatz und im Vergleich zum Vorjahr?

Der Bundesfreiwilligendienst kann grundsätzlich nur auf dem Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland geleistet werden. Ein Auslandseinsatz ist für Bun-
desfreiwilligendienstleistende nicht möglich.

19. Wie viel der Bundeswehrsoldaten und Bundesfreiwilligendienstbeschäf-
tigten können aufgrund der coronabedingten Reisebeschränkungen nicht 
rechtzeitig vor Heiligabend 2020 nach Deutschland einreisen?

Eine Verlegung in die Einsatzgebiete und aus den Einsatzgebieten der Bundes-
wehr heraus erfolgt grundsätzlich mit militärischen Lufttransportmitteln.
Coronabedingte Reisebeschränkungen im Sinne der Fragestellung sind nach 
derzeitig vorliegenden Erkenntnissen nicht zu erwarten. Im Übrigen wird auf 
die Antwort zu Frage 18 verwiesen.
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